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Erwägungen

E. 1
Das Ausstandsbegehren wird abgewiesen.

E. 2
Die Verfahrenskosten dieses Zwischenentscheids bleiben bei der Hauptsache.

E. 3
Dieser Zwischenentscheid geht an: den Beschwerdeführer (Einschreiben) die Vorinstanz
(Ref-Nr. ...; Einschreiben) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Daniel de Vries
Reilingh Keita Mutombo Versand:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


